
 

 

 
AVR 2027 – Es ist geschafft… und doch viele Fragen offen!?       12.03.2026 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

                                                                 
 

die Neufassung der AVR 2027 rückt immer mehr in den Fokus der 
täglichen Arbeit, sowohl auf Dienstgeberseite als auch vor allen 
Dingen auf Seiten der Mitarbeitenden und MAVen. Wie sehen die 
neuen Regelungen aus, was erwartet mich, muss ich mich sofort zu 
einer Überleitung entscheiden bzw. werde ich einfach übergeleitet?  
 
Dieser Ausschnitt an Fragen spiegelt deutlich wider, wie wichtig es 
für Sie ist, darauf vertrauen zu können, dass der KETTELER-Verlag 
mit seinem Kompendium „Die AVR von A bis Z“ Ihnen bei diesen 
Fragestellungen in gewohnter Weise kompetent und juristisch 
fundiert zur Seite stehen wird.  
 
Bereits jetzt sind die Vorplanungen abgeschlossen und in den  
kommenden Wochen wird der Verlag und werden vor allen Dingen wir Autorinnen und Autoren 
die jeweiligen Neuerungen mit unserer Expertise versehen, um Ihnen allen eine gute und 
praxisorientierte Arbeitshilfe anzubieten.  
 
Da dies erfahrungsgemäß etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, haben wir uns verlagsseitig 
entschlossen, die Sommeraktualisierung / Ergänzungslieferung entfallen zu lassen, damit 
wir uns ganz auf die Ergänzungslieferung zum Jahreswechsel konzentrieren können. Dort 
werden dann schon wesentliche Teile der AVR 2027 in der gewohnten Kommentierung 
eingebunden sein.  
 
Wir werden Sie in der Zeit bis dahin durch aktuelle Beiträge unter www.ketteler-verlag.de 
und in Newslettern mit Neuigkeiten versorgen.  
 
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit und seien Sie, genauso wie wir vom Autorenteam, 
neugierig auf die kommenden Zeiten mit den neuen AVR 2027. 
 
Es grüßt Sie 
 
Marvin Milleschewski, 
Schriftleitung „Die AVR von A bis Z“ 
 


